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�0. Allgemeine Angaben







Geschichte des Familienhilfezentrums

Seit 1985 existiert in Kaiserslautern ein Arbeitskreis (Keine Gewalt gegen Kinder(. Diesem Arbeitskreis gehören alle Organisationen und Institutionen an, die mit dem Thema (Kindesmiß-handlung( in Berührung kommen können. Ziel des Arbeitskreises ist es, die institutionelle Zusammenarbeit zu verbessern und gemeinsame Arbeitsstrategien zu entwickeln. So bildete sich eine Arbeitsgemeinschaft - bestehend aus den Jugendämtern der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern, dem Deutschen Kinderschutzbund Kaiserslautern, dem SOS-Jugendhaus Kaiserslautern und der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Diakonischen Werkes in Kaiserslautern - mit dem Auftrag einen Konzeptionsentwurf für ein (Familien- und Kinderschutzzentrum (Arbeitstitel)( zu erstellen. Mit dem im November 1990 fertiggestellten Entwurf suchte die Stadt Kaiserslautern federführend einen Einrichtungsträger. Nach mehrmaligen Gesprächen zwischen der Stadt Kaiserslautern und dem SOS-Kinderdorf e.V. erklärte sich, nach Absagen anderer angefragter Institutionen, der SOS-Kinderdorf e.V. bereit die Trägerschaft zu übernehmen.

Mitte 1993 wurde mit dem Ausbau des Familienhilfezentrums (Kauf, Renovierung, Einrichtung des Hauses) begonnen. Die Finanzierungsvereinbarungen mit den beteiligten Gebietskörperschaften wurden ausgearbeitet und im Mai 1994 unterzeichnet. Im Juni desselben Jahres wurde das Familienhilfezentrum eröffnet.





Organisatorische Zugehörigkeit  

Die alteingesessene SOS-Einrichtung in Kaiserslautern, das SOS-Jugendhaus, hat mit der Schaffung der SOS-LauBE und des SOS-Familienhilfezentrums sein Aufgabensprectrum erweitert. Alle drei Einrichtsteile firmieren seit 1994 unter dem Namen "SOS-Kinder- und Jugenghilfe".





Personelle Ausstattung

Im Familienhilfezentrum arbeitet ein 6-köpfiges Fachteam, bestehend aus 3 Diplom-PsychologenInnen, 3 Diplom-SozialarbeiterInnen/-SozialpädagogenInnen und einer Sekretärin. Sechs Bereitschaftsfamilien sind auf Honorarbasis dem FHZ angeschlossen. Außerdem können als Honorarkräfte ein/e Arzt/Ärztin und ein/e JuristIn beratend für die MitarbeiterInnen tätig sein.





Räumliche Ausstattung

Das Familienhilfezentrum ist in einem vom Träger gekauften dreistöckigen Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße 42 untergebracht. Das Haus liegt zentral in Kaiserslautern und ist von der Stadtmitte und dem Hauptbahnhof aus zu Fuß in etwa 10 Minuten zu erreichen.

Die Straße ist stark frequentiert, ein Aufsuchen des Familienhilfezentrums daher nicht unbedingt augenfällig. Das Haus besteht aus folgenden Räumen:

1  Sekretariat

6  Arbeitszimmer

3  Therapieräume

1  Gruppenraum

2  Küchen

1  Naßraum im Keller

1  zbV - Raum im Keller

Abstell- und Lagerfläche in Keller und Speicher

Treppenhaus, Flur und Diele

Die Gesamtfläche des FHZ beträgt etwa 285 qm.

Die Räume für die Inobhutnahme der Kinder befinden sich in den Wohnungen der Bereitschaftsfamilien.





Finanzierung

Das Haus wurde vom Träger gekauft, die Einrichtung konnte zum größten Teil aus eigens dafür  zur Verfügung gestellten Spenden aus der Region angeschafft werden.

Von den Betriebskosten (Personal,- Honorar- und Sachkosten) übernimmt der Träger 30 %. Das Land Rheinland-Pfalz zahlt den anteiligen Fachpersonalkosten-Zuschuß.

Seit 1996 werden die ungedeckten Restkosten über eine Fallabrechnung auf die beteiligten Kommunen verteilt.





Träger 

Der SOS-Kinderdorf e.V., gegründet 1955 in München, ist ein privates, politisch und konfessionell unabhängiges Sozialwerk. Der Verein unterhält im gesamten Bundesgebiet 70 Einrichtungen. Zu den 14 SOS-Kinderdörfern kamen, als Antwort auf die veränderte Bedarfrslage im Bereich der Jugendhilfe, im Laufe der vergangenen 15 Jahre Jugendeinrichtungen, Beratungszentren, gemeinwesenorientierte Einrichutngen, Berufsausbildungszentren sowie Einrichtungen für behinderte Menschen hinzu. 

Der SOS-Kinderdorf e.V. ist Mitgleid im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV).   

�1. Vorbemerkung







"Die Geschichte der Kindheit ist ein Alptraum, aus dem wir gerade erst erwachen, je weiter wir in die Geschichte zurückgehen, desto unzureichender wird die Pflege der Kinder, die Fürsorge für sie und desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß Kinder getötet, ausgesetzt, geschlagen und sexuell mißbraucht werden."

de Mause, 1982, S. 12





Vor hundert Jahren wäre eine Konzeption für eine Einrichtung, die sich speziell um von Gewalt betroffene oder bedrohte Kinder kümmern soll, kaum geschrieben worden. Denn Kindesmißhandlung hat in früheren Zeiten die Gesellschaft nicht gestört. Wo Kinder unerwünscht waren, gab es eine hohe Sterblichkeitsrate, und Kindesmord galt als durchaus probates Mittel, die Bevölkerungsgröße zu regulieren und Kinder mit Geburtsfehlern auszumerzen (vgl. Kempe und Kempe, 1980; Trube-Becker, 1987)

Aber auch fürsorgliche Eltern griffen zu erzieherischen Praktiken, die heute als Mißhandlung betrachtet werden. Das läßt sich vor allen Dingen  auf die auch noch bis in dieses Jahrhundert hinein anhaltende Gültigkeit zweier Anschauungen zurückführen:



Kinder wurden als Eigentum ihrer Eltern betrachtet und somit hatten Eltern das Recht mit ihren Kindern nach eigenem Gutdünken zu verfahren, und

es wurde allgemein davon ausgegangen, daß nur eine strenge und harte Behandlung die unbändigen Kinderseelen disziplinieren würde.



Daß Kinder kleine Persönlichkeiten mit einem Recht auf körperliche, seelische und soziale Integrität sind, das ist sozusagen eine Neuerwerbung des zwanzigsten Jahrhunderts. Eine Besserung der Stellung des Kindes zeichnete sich um die Jahrhundertwende ab. Die Kinderarbeit wurde verboten, und die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori vertrat das "spielerische Erwachsenwerden" als Hauptaufgabe der Kindheit. Kindheit wurde fortan zu einem besonderen, schützenswerten Lebensabschnitt in den westlichen Industrieländern. Dennoch ist auch heute die erzieherische Alltagspraxis häufig weit von den elterlichen Idealen und Absichtserklärungen entfernt. So referiert Engfer (1997) die Ergebnisse einer österreichischen Befragung von 1991, daß immer mehr Eltern in der Erziehung auf körperliche Bestrafungen verzichten wollen und berichtet aber gleichzeitig, daß sozialwissenschaftliche Studien zeigten, daß ca. die Hälfte bis zwei Drittel der deutschen Eltern ihre Kinder körperlich bestrafen. Bei 10-15% fänden sich sogar schwerwiegendere und relativ häufige Bestrafungen.

Bezüglich Kindesmißhandlung scheint eine eigenartige Doppelmoral zu existieren. Kaum eine Tat wird so sehr verpönt und geächtet wie eine bekannt gewordene Kindesmißhandlung oder ein sexueller Mißbrauch, in anderer  Hinsicht aber wird sie nicht wahrgenommen oder für unwahrscheinlich gehalten. Das zeigt z.B. ein von Stumpf (1995, S. 2) geschildertes Experiment des Hessischen Rundfunks von 1986: "In einer Parterrewohnung mit offenem Fenster zum regen Passantenverkehr wurde eine Tonbandaufzeichnung abgespielt, auf der eindeutige Schlaglaute und lautes, hilfloses Kinderweinen und Schreien aufgezeichnet war. Obwohl diese simulierte aktuelle Gewalthandlung an Kindern von den Passanten eindeutig zugeordnet wurde, zeigte nur ein verschwindend geringer Anteil von Bürgern entsprechende Reaktionen, indem sie zur Wohnung hintraten und versuchten, in diese hineinzusehen. Auf die anschließende Befragung der Passanten, was ihnen aufgefallen und warum sie so gleichgültig vorbeigegangen seien, war nur bei wenigen Betroffenheit  und Ratlosigkeit festzustellen. Viele rechtfertigten ihr Verhalten damit, daß man sich doch nicht einmischen möchte, da man ja nicht weiß, was los sei."

Zenz (1981, S. 57) bezeichnet ein solches Verhalten als "Ambivalenzen im öffentlichen Bewußtsein" und erklärt das Phänomen wie folgt "Gewalttätigkeit gegenüber Kindern scheint noch immer eine so naheliegende Möglichkeit zu sein, daß angstvoll verleugnet oder aber, wo das nicht möglich ist, durch heftige Abscheu und Empörungsreaktionen in Distanz gedrückt werden muß." 

Nichtsdestotrotz existiert verstärkt seit den 80er Jahren ein Bewußtsein darüber, daß es besonderer Maßnahmen zum Schutze des Kindes bedarf. War bis in die 70er Jahre der Kinderschutz stark straforientiert, so entwickelte sich mit Entstehen der ersten Kinderschutzzentren auch ein neues Kinderschutzparadigma (Bernecker-Wolff und Wolff, 1989), dessen Handlungsprämissen jenseits von Straforientierung, moralischer Wertung und emotionsgeladenen, überhasteten Reaktionen angesiedelt sind.

Auch das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz, das das alte Jugendwohlfahrtsgesetz Anfang der 90er Jahre abgelöst hat, versteht Kindesmißhandlung als kontextuelles und interaktionelles Problem. Individuelle und gesellschaftliche Faktoren verschränken sich zu einem komplexen, nur schwer zu durchdringenden Konfliktmuster.

Massive Partnerschaftskonflikte, ungünstige Lebensbedingungen oder eine eigene unbewältigte gewaltgeprägte Kindheitsgeschichte können Risikofaktoren sein, die dazu beitragen, daß Eltern ihre Kinder mißhandeln. Gewalt an Kindern entsteht demnach nicht zufällig und läßt sich auch nicht durch den schlechten Charakter des/der MißhandlerInnen erklären. Auch mißhandelnde Eltern suchen oft Rat und Unterstützung, sind hilfsbedürftig.

So orientiert sich das Familienhilfezentrum durchaus an den Herausforderungen, wie sie sich aus den Prämissen des neuen Kinderschutzparadigmas ergeben, ohne diese jedoch verabsolutieren zu wollen.

Will man in das System vielfältiger Bedingungsfaktoren, die letztendlich zu einer Kindesmißhandlung führen, helfend oder gar präventiv eingreifen, so ist neben einem breiten Angebotsspektrum auch eine spezifische Angebotsstruktur von Nöten:

Zur Verfügung stehen muß ein multiprofessionelles System psychosozialer Hilfen

Hilfe muß leicht erreichbar sein, auch abends, nachts und an Wochenenden und Feiertagen.

Das Angebot muß niederschwellig in dem Sinn sein, daß einerseits Vertrauen und Diskretion herrschen und Betroffene auch anonym beraten werden und andererseits Beratungswillige auch ohne Voranmeldung kommen können.

Hilfe in Form von Krisenintervention muß auch in akuten Mißhandlungssituationen abrufbar sein.

Des weiteren müssen in Krisensituationen ad hoc verfügbare Inobhutnahmemöglichkeiten für Kinder existieren.

Nicht zuletzt soll weiterer Gewalt durch die Umsetzung präventiver Modelle respektive Multiplikatorenarbeit vorgebeugt werden.



Die vorgenannten Überlegungen, die Erfahrungen aus der zwanzigjährigen Praxis der Kinderschutzarbeit wie auch die Erfahrungen aus der eigenen nunmehr dreijährigen Praxis mit der Maßgabe eines effizienten Kinderschutzes waren federführend bei der Erstellung der vorliegenden Konzeption.





2. Auftrag und Zielsetzung



 



2.1 Rechtliche Grundlagen



Das Familienhilfezentrum ist als Einrichtung des SOS-Kinderdorf e.V. den Traditionen und Rahmenbedingungen des Trägers verbunden. In der Ausgestaltung der einzelnen Angebote und der Arbeitsweisen  orientiert sich das Famileinhilfezentrum darüber hinaus an den rechtlichen Rahmenbedingungen des SGB VIII.  

Der in § 1 SGB VIII (KJHG) zum Ausdruck gebrachten Intention, die für das Wohl des Kindes förderlichen Bedingungen durch die Träger der Jugendhilfe zu schaffen, sieht sich auch das Familienhilfezentrum verpflichtet.

Dies beinhaltet, daß das Wohl des Kindes im Mittelpunkt der beraterisch-therapeutischen Arbeit steht. Niederschlag findet diese Wertung u.a. auch in der durch § 8 (III) SGB VIII geregelten Möglichkeit, Kinder und Jugendliche auch ohne Einbeziehung der Sorgeberechtigten zu beraten. 

Die §§ 14 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) und 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) SGB VIII dienen als weitere Orientierungspunkte im Auftrag des Familienhilfezentrums, Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Lösung von Problemen zu beraten und zu unterstützen.

Eine wichtige Ergänzung des Kinder- und Jugendschutzes stellt § 42 SGB VIII dar, der eine Unterbringung in Einrichtungen oder bei "geeigneten Personen" ermöglicht. Das Familienhilfezentrum bietet mit seinen Bereitschaftsfamilienn die Möglichkeit zur Inobhutnahme.

Die Erfüllung dieser Aufgaben ist nur unter dem Schutz einer besonderen Vertrauensbeziehung zwischen Berater und Klient möglich. Die Regelung der Schweigepflicht (§ 203 StGB) sowie die im SGB VIII (§ 61ff) festgelegten datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind in diesem Zusammenhang für die Arbeit des FHZ von besonderer Bedeutung.







2.2 Zielgruppe



Das Familienhilfezentrum bietet seelisch, körperlich mißhandelten oder vernachlässigten und sexuell mißbrauchten Kindern, Jugendlichen und deren Familien Beratung und Unterstützung an. Darüber hinaus können ErzieherInnen aus Kindergarten, -hort, sonstigen Einrichtungen der Jugendhilfe, LehrerInnen und sonstige Bezugs- oder Betreuungspersonen von Kindern bei vermuteter oder tatsächlicher Mißhandlung/Vernachlässigung Beratung und Begleitung erhalten, sowie im präventiven Bereich Fortbildungen oder Schulungen wahrnehmen.

�Zum Einzugsbereich gehören die Stadt Kaiserslautern sowie die Landkreise Kaiserslautern, Kusel und Donnersbergkreis.















2.3 Krisenintervention und Prävention



Krisenintervention und Prävention sind die Grundelemente der Arbeit des Familienhilfezentrums.  In ihnen vereinigen sich quasi traditionelle und moderne Kinderschutzarbeit sowie die Leitlinien des SOS-Kinderdorfes e.V.



Krisenintervention nach unserem Verständnis bedeutet die Bereitstellung aktiver, unmittelbarer und angemessener Hilfen für betroffene Kinder, Jugendliche und Familien und orientiert sich an den Erfahrungen der Kinderschutzzentren und den Erkenntnissen der Traumaforschung. Interventionen im Bereich von Mißhandlung/Mißbrauch müssen demgemäß nicht nur frühzeitig erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist es, daß spezifische Hilfen geboten werden, die den jeweiligen Erfordernissen angemessen  sind und die aktiv, d.h. zugehend und inhaltlich strukturiert erfolgen.



Hierzu ist, neben einer niederschwelligen, ständigen Erreichbarkeit des Familienhilfezentrums, gleichzeitig eine enge multiprofessionelle Kooperation u.a. mit Kliniken, Ärzten, Jugendämtern, Vormundschaftsgerichten, Einrichtungen der Jugendhilfe und ggf. auch Strafverfolgungsbehörden unerläßlich.



Moderne Kinderschutzarbeit darf jedoch nicht nur reaktiv sein, sondern muß dazu beitragen, daß Gewalt gegen Kinder in all ihren Formen und Bereichen vermindert wird. Hieraus folgt, durch Angebote im präventiven Bereich dazu beizutragen, eine Grundlage für Veränderungen zu schaffen. Prävention wird hierbei nicht nur verstanden als "Lernprogramm" für Kinder und Jugendliche, sondern ist im weitesten Sinne an all jene gerichtet, die durch ihr Handeln dazu beitragen können, Risikofaktoren für mögliche Mißhandlungen schon frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.







3. Das Phänomen Kindesmißhandlung/sexueller Mißbrauch







3.1. Formen und Ursachen von Kindesmißhandlung/sexuellem Mißbrauch



In den verschiedenen Fachdisziplinen Sozialarbeit, Rechtsprechung, Medizin und Sozialwissenschaften, die sich mit der Problematik Gewalt gegen Kinder bislang auseinandergesetzt haben, hat sich kein einheitliches Verständnis über den Begriff Kindesmißhandlung herausgebildet. Genausowenig existieren einheitliche Begrifflichkeiten. So gibt es für sexuellen Mißbrauch noch eine ganze Reihe anderer Bezeichnungen wie sexuelle Ausbeutung, sexuelle Kindesmißhandlung, sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt. Meistens wird zwar derselbe Tatbestand gemeint, doch hinter der Entscheidung für den einen oder anderen Begriff stehen häufig ganze Ideologien. Eine an dieser Stelle nicht zu vertiefende Diskussion findet sich dazu bei Kavemann (1996). 



Wir verwenden, gerade wegen seiner Gebräuchlichkeit, die Bezeichnung sexueller Mißbrauch, benutzen aber auch sexuelle Kindesmißhandlung. Denn de facto ist sexueller Mißbrauch eine Form der Kindesmißhandlung, wenngleich tatsächlich mit ganz anderem Entstehungszusammenhang, anderer Tätermotivation und anderen Folgen, insbesondere auch für die professionelle Intervention. Zentral ist in diesem Zusammenhang, daß sexuelle Gewalt "nicht per se sexuell ist, sondern von einer Person, die dafür Verantwortung trägt, sexualisiert wird." (ebd.)  





Definitionen

Auf die Frage Was ist Gewalt gegen Kinder? gibt das vom Bundesministerium für Frauen und Jugend 1993 herausgegebene Medienpaket "Keine Gewalt gegen Kinder" folgende Antwort:

"Jede körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt durch Tun oder Unterlassen von Eltern oder anderen Erziehungspersonen mit nachweisbaren oder sicher zu erwartenden Folgen"

Engfer (1997, S.21) definiert ähnlich: "Kindesmißhandlung ist eine gewaltsame psychische oder physische Beeinträchtigung von Kindern durch Eltern oder Erziehungsberechtigte. Diese Beeinträchtigungen können durch elterliche Handlungen (wie bei körperlicher Mißhandlung, sexuellem Mißbrauch) oder Unterlassungen (wie bei emotionaler und physischer Vernachlässigung) zustande kommen."

Wichtig ist hierbei, daß beide Definitionen nicht nur die aktiv ausgeübte Gewalt benennen, sondern auch die oft viel schwerer nachweisbare Form der Unterlassung anführen. So zeigt schon die frühe Studie von Bowlby (1951, nach Egle et al., 1997), wie auch eine jüngere von Erickson (1989), daß eine längere Deprivation von mütterlicher Zuwendung in frühen Entwicklungsphasen dramatische Folgen für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung haben kann.

Es wird allgemein auch zwischen eng- und weitgefaßten Definitionen von Kindesmißhandlung unterschieden. Engere Mißhandlungsbegriffe umfassen in der Regel nur solche Fälle, in denen körperliche Verletzungen davongetragen werden, oder massive psychische Störungen die Folge von Mißhandlungen sind. Weiter gefaßte Mißhandlungsbegriffe schließen Handlungen oder Unterlassungen ein, die nicht zwingend zu körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen führen und in geringerem Maße als Normabweichungen gelten wie z.B. häufiges Schimpfen, Schlagen oder Bestrafen mit Liebesentzug (vgl. Engfer, 1997).

Für die Arbeit des Familienhilfezentrums erscheint es sinnvoll, von einer weiten Definition auszugehen, um auch schon mißhandlungsgefährdeten Familien präventiv Hilfen anbieten zu können. 



Wichtig ist jedoch, die einzelnen Formen der Gewalt gegen Kinder zu differenzieren:

So unterscheiden wir mit Engfer (1997, S. 22ff), wie ganz ähnlich auch Frank (1989) und Hurrelmann (1989) in:



Körperliche Vernachlässigung, von der dann auszugehen ist, wenn Eltern oder andere Betreuungspersonen Kinder unzureichend ernähren, pflegen, fördern, gesundheitlich versorgen, beaufsichtigen und vor Gefahren schützen.



Körperliche Mißhandlung liegt vor, wenn Kindern durch Schläge oder andere gewaltsame Handlungen (Stöße, Schütteln, Verbrennungen, Stiche u.ä.) vorübergehende oder bleibende Verletzungen zugefügt werden können.



Seelische (emotionale) Vernachlässigung und Mißhandlung; es handelt sich hier um eine Doppelkategorie, da Vernachlässigung und Mißhandlung nicht scharf voneinander zu trennen sind. Darunter versteht man alle Handlungen oder Unterlassungen von Eltern oder Betreuungspersonen, die Kinder ängstigen, überfordern, ihnen das Gefühl der eigenen Wertlosigkeit vermitteln und sie in ihrer psychischen und/oder körperlichen Entwicklung beeinträchtigen können. Hierunter fällt z.B. die weiter vorne erwähnte "emotional nicht verfügbare Betreuungsperson" wie auch häufiges Beschimpfen oder Bestrafen mit langanhaltendem Liebesentzug. 



Sexueller Mißbrauch liegt dann vor, wenn eine bewußte oder geplante sexuelle Handlung eines Erwachsenen oder eines erheblich älteren Jugendlichen mit bzw. an einem Kind erfolgt, wenn dieses Kind aufgrund seiner emotionalen und kognitiven Entwicklung und aufgrund des zwischen Erwachsenen und Kind bestehenden Machtverhältnisses nicht in der Lage ist, der Handlung frei und informiert zuzustimmen und wenn der Erwachsene seine Autorität nutzt, um seine Bedürfnisse nach Intimität und Nähe, nach Macht und Kontrolle auf Kosten eines Kindes auszuleben (zitiert nach Saller/Bott in Anlehnung an Sgroi, in Wirtz, 1989).





Ursachenmodelle

Hier muß sehr deutlich von einem je spezifischen Ursachenhintergrund von körperlich/seelischer Kindesmißhandlung und sexuellem Mißbrauch ausgegangen werden.

Insbesondere bei körperlicher Kindesmißhandlung handelt es sich in der Regel um "ein spontanes gewalttätiges Reaktionsmuster eines/einer Erwachsenen auf dem Hintergrund der eigenen emotionalen Überforderung" (Bartels, 1992, S.14). Häufig ist das mißhandelnde Verhalten Ausdruck einer familiären Konfliktsituation, der verschiedene Beeinträchtigungen wie massive Beziehungsprobleme, Alkoholabusus, chronische Verschuldung usw. zugrunde liegen können (vgl. auch die weiter unten angeführten Risikofaktoren). Anlaß für die Mißhandlung selbst ist meist ein als problematisch wahrgenommenes kindliches Verhalten, dem Eltern in solchen konfliktären Situationen nicht anders zu begegnen wissen, als körperliche Gewalt anzuwenden. 

In Fällen von sexuellem Mißbrauch handelt es sich in der Regel um eine lang vorbereitete, gezielte Ausbeutung durch eine meist nahe männliche Bezugsperson, die ausschließlich der Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach Macht und Anerkennung dient. Eine sexuelle Mißhandlung generiert sich demnach nicht ad hoc aus einer familiären Konfliktsituation, in der dem Täter keine andere Handlungsalternative verfügbar ist. Über den Entstehungszusammenhang von sexueller Mißhandlung gibt es unterschiedliche Hypothesen. Autoren wie Joraschky (1997), die einen familiendynamischen Ansatz vertreten, gehen von sogenannten inzestvulnerablen Systemen aus. So nimmt er als Hauptrisikofaktor eine schlechte Paarbeziehung zwischen den Eltern an. Aufgrund dieser Partnerschaftskonflikte, "hinter denen oft tiefgreifende Bindungs- und Beziehungsstörungen stehen, kommt es zur innerfamiliären Grenzendurchlässigkeit. (...) Auf dem Boden einer intensiven Beziehung zwischen Vater und Tochter (entwickelt sich) eine sexuelle Beziehung." (Ders., S. 90) Unseres Erachtens ist dieser Erklärungsansatz unzulänglich und irreführend, denn mit Fokus auf eine schlechte Paarbeziehung erklärt sich nicht, daß 53% aller Täter schon vor dem 19. Lebensjahr zu mißbrauchen begonnen haben. Fakt ist auch, daß ein Mißbraucher manchmal schon Jahre vor dem ersten Übergriff den Mißbrauch im Kopf hat und in einem sogenannten Grooming-Prozeß (Ruud Bullens) Bedingungen herstellt, die ihm den Mißbrauch ermöglichen. Da hauptsächlich Männer mißbrauchen (s.u.), ist eine weitere mögliche Hypothese, daß sexuelle Gewalt ursächlich mit der männlichen Sozialisation und Rolle zusammenhängen könnte. Die Sexualisierung von Macht und Gewalt scheint eher mit der männlichen Rolle verknüpft wie auch mangelndes Einfühlungsvermögen in das Opfer, ein Charakteristikum von Tätern,  eher durch eine männliche Sozialisation nahegelegt wird. 



Die verschiedenen Erklärungsansätze bei körperlicher Mißhandlung, wie sie z.B. von Engfer (1997) referiert werden, haben ebenfalls unterschiedliche Foki. So findet sich ein psychopathologisches Erklärungsmodell, neben soziologischen Erklärungsansätzen und sozial-situationalen Ursachenerklärungen. Da aber in einer Mißhandlungssituation meist die verschiedensten Bedingungen zusammentreffen, erscheint es sinnvoll hier nicht einseitig zu individualisieren oder zu familialisieren, sondern gesellschaftliche, familiale und individuelle Faktoren sollten in ihrer Wechselwirkung gleichermaßen ins Blickfeld genommen werden.

So gibt es z.B. von Hurrelmann (1989) eine Auflistung sogenannter Risikofaktoren, die in Kumulation bzw. bei Vorliegen bestimmter situativer Bedingungen zu Kindesmißhandlung führen können:

chronische Spannungen und Konflikte zwischen den Eltern

wirtschaftliche Krisensituationen, die mit einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls einhergehen (z.B. Dauerarbeitslosigkeit)

fehlende Einbindung der Familie in unterstützende soziale Netzwerke

ein gesellschaftliches Umfeld, in dem Gewalt zur alltäglichen Erfahrung gehört

Mißhandlungserfahrungen der Eltern in der eigenen Kindheit

früh in Erscheinung tretende Behinderungen und Auffälligkeiten des Kindes, die als besondere Belastungsmomente den Erziehungsprozeß prägen

ein autoritäres Elternverständnis, aus dem Vater oder/und Mutter einen Macht- und Eigentumsanspruch mit entsprechender persönlicher Verfügungsgewalt an ihren Kindern ableiten

Neigung zu Ohnmachtsgefühlen und Kontrollverlust in besonderen pädagogischen Belastungssituationen



Selbst das Zusammentreffen einiger dieser Risikofaktoren allein bedeutet nicht notwendigerweise Kindesmißhandlung im Resultat. Zentral sind hier immer auch die Ressourcen der jeweiligen Erziehungspersonen, die in diesem Sinne protektiv wirken können. So ist z.B. eine gute Information über die altersadäquate Entwicklung von Kindern schützend wirksam, da Eltern nicht länger überzogene Kompetenzerwartungen hegen.

Das letzte Beispiel weist im übrigen gleichzeitig auf die in einem Familienhilfezentrum ebenfalls notwendigen präventiven Ansätze hin.





TäterInnenkreis und Zahlen

Im Hinblick auf körperlich/seelische Mißhandlung sei laut Trube-Becker (1987) die Frau relativ häufig die Täterin. Sie beruft sich dabei auf eigene Studien aus den 60er Jahren, referiert aber auch Ergebnisse von anderen Untersuchungen aus dem gleichen Zeitraum, die eher eine männliche Dominanz feststellen konnten.

Ihre Erklärung für ihre Ergebnisse geht dahin, daß Frauen stärker ans Haus gebunden und häufig überbeansprucht seien, wenn sie auch noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen müßten, sämtliche Haushaltstätigkeiten und Aufgaben der Kindererziehung aber alleine an ihr hängenblieben. Geringfügige Anlässe wie Schreien und Bocken der Kinder könnten dann schon eine Mißhandlung auslösen.

Bei sexuellem Mißbrauch geht man nach wie vor von einer männlichen Überrepräsentation aus. Die Angaben schwanken hier zwischen 80% - 95% männlichen Tätern und dementsprechend ca. 20% - 5% Täterinnen (vgl. Keine Gewalt gegen Kinder, 1993; Engfer, 1997). Lediglich bei Mißbrauch in pädagogischen Einrichtungen fanden Finkelhor et al. (1988) zu 40% weibliche Täterschaft. 

Vorwiegend stammen die Täter aus dem sozialen Nahraum der Kinder, Zahlenangaben bewegen sich hier zwischen 90% und 97%. In der Untersuchung von Bange (1992) z.B. waren es zu 50% Bekannte, die den sexuellen Mißbrauch verübt hatten, ein Viertel waren Verwandte wie Onkel, Väter, Brüder oder Cousins und nur zu einem Fünftel waren Fremde für die Übergriffe verantwortlich.

Daß meist Männer einen sexuellen Mißbrauch verüben, mag damit zusammenhängen, daß die Sexualisierung von Gewalt qua Sozialisation ein eher männliches Macht- und Unterwerfungsinstrument ist.



Trube-Becker (1987) geht von jährlich 80.000 - 100.000 körperlich und seelisch mißhandelten Kindern in der Bundesrepublik aus. 600 - 1000 Kinder würden jährlich gar von ihren eigenen Eltern getötet. Die kriminalpolizeiliche Statistik sieht da sehr viel dünner aus. Im Jahr 1993 wurden beispielsweise 1410 Fälle von körperlicher Mißhandlung in den alten Bundesländern zur Anzeige gebracht (Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung, 1994, zit. nach Engfer, 1997). Sehr wahrscheinlich werden ohnehin nur schwerste körperliche Mißhandlungen angezeigt, gerade weil die körperliche Züchtigung immer noch ein weit verbreitetes und auch akzeptiertes Mittel zur Disziplinierung von Kindern ist.

Bezüglich des Ausmaßes des sexuellen Mißbrauchs ist seit einigen Jahren ein heftiger Streit um den Realitätsgehalt der gemachten Zahlenangaben entbrannt. Einigen AutorInnen wird Willkür in ihrer Hell/Dunkelfeldschätzung unterstellt, andere korrigierten frühere Schätzungen nach unten. Problematisch ist auch hier, daß nur ein Bruchteil der begangenen Taten überhaupt bekannt wird, so daß eine polizeiliche Kriminalstatistik nur mäßig informativ ist, denn auch hier werden die wenigsten Taten angezeigt.

Bange und Deegener (1996) haben versucht diesen regelrechten Schlagabtausch im Hinblick auf den Realitätsgehalt der Zahlenangaben zu versachlichen und gehen nach eigenen gut kontrollierten Untersuchungen und nach einem Review verschiedenster anderer Ausmaßuntersuchungen national wie international von ca. 20-25% mißbrauchten Mädchen und ca. 8% mißbrauchten Jungen aus. Da diese Angaben unter Berücksichtigung zentraler Kriterien wie Altersunterschied zwischen Täter und Opfer und Art der Mißbrauchshandlung zustande gekommen sind, scheinen diese jedoch realistisch zu sein.







3.2 Folgen von Kindesmißhandlung/sexuellem Mißbrauch



Die Auswirkungen von körperlicher und seelischer Kindesmißhandlung/Vernachlässigung sind vielschichtig und hängen in ihrer Ausprägung von unterschiedlichen Bedingungsfaktoren ab. Diese könne u.a. in der Mißhandlung selbst (Art, Dauer, Häufigkeit etc.), in der Person des/der MisshandlerIn (Beziehung, Geschlecht etc.), in der allgemeinen Lebenssituation der Familie (sozio-ökonomische Verhältnisse) und auch in der Person des Kindes (Verarbeitungsmechanismen etc.) liegen.

In diversen Untersuchungen  zu den Folgen von körperlicher und seelischer Mißhandlung und Vernachlässigung werden neben sprachlichen, körperlichen und kognitiven Entwicklungsverzögerungen vor allem im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung deutliche Unterschiede zwischen mißhandelten und nicht-mißhandelten Kindern festgestellt (vgl. zusammenfassend: Amelang/Krü-ger 1995).Von den vielen in diesem Zusammenhang gefundenen Störungen, wie z.B. Depressionen, massive Ängstlichkeit, unsichere Bindungsmuster, psychiatrische Symptome wie z.B. Borderline-Syndrom, Suchtverhalten, um nur einige wesentliche zu nennen, ist vor allem ein negatives Selbstwertgefühl als eine unabhängig von dem Mißhandlungshintergrund anzusehende Folge festgestellt worden. Wie schon eingangs beschrieben ist es nicht nur die Mißhandlung selbst, die eine negative Selbstwahrnehmung auslösen kann, sondern ein, über die Mißhandlung hinausgehendes "Klima" innerhalb der Familie trägt in wesentlichem Maße hierzu bei (vgl. ebd.).



Neben diesen beschriebenen Folgen kommen bei sexuellem Mißbrauch noch Störungen der psychosexuellen Entwicklung hinzu. Diese können, wie auch alle anderen Folgen von Mißhandlung, teilweise erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, lange nach der Mißhandlung, zum Tragen kommen und gehen in vielen Fällen einher mit Beeinträchtigungen der Beziehungsfähigkeit und Störungen der Partnerschaft.



Auch bei der sexuellen Mißhandlung sind die Beeinträchtigungen der Entwicklung von unterschiedlichen Bedingungsfaktoren abhängig. Allgemein kann festgestellt werden, daß mit zunehmender Gewalteinwirkung und Drohung, mit zunehmender Dauer der Übergriffe, je näher die Beziehung zwischen Opfer und Mißhandler ist, je weniger emotionale Unterstützung das Opfer erhält und je früher der Zeitpunkt des Beginns der sexuellen Mißhandlung liegt, das Ausmaß der Schädigung zunimmt (vgl. ebd).



Sexuelle Mißhandlung stellt darüber hinaus eine Mißhandlungsform dar, die durch die initiierte Dynamik eine besondere Form der Traumatisierung auslöst. Diese besteht darin, daß die sexuelle Mißhandlung nicht als Realität wahrgenommen wird, da sie in der Interaktion der Mißhandlung der Realität des Alltags enthoben wird. Dies bedeutet, daß z.B. durch die Vermeidung von Augenkontakt oder festgelegte "Anfangsrituale" so getan wird, als sei nichts passiert. Trauma in diesem Zusammenhang wird verstanden als die Folge eines Ereignisses (oder einer Reihe von Ereignissen), das die im Laufe des bisherigen Lebens angeeigneten perönlichen Verarbeitungsmechnanismen durch seine (ihre) Intensität übersteigt. Die Auswirkungen der Traumatisierung können von exzessivem Nacherleben bis hin zu Dissoziationen und Vermeidungsverhalten reichen, um nur die Eckpunkte einer breit gefächterten Skala von Bewältigungsversuchen zu nennen. 







4. Prinzipien der Hilfe



Moderne Kinderschutzarbeit, wie sie im Rahmen des Familienhilfezentrums zum Tragen kommt, beruht vor allem auf fünf Prinzipien, die im nachfolgenden kurz erläutert werden sollen. Diese Prinzipien sind keine Dogmen, die es um jeden Preis umzusetzen gilt. Sie sollten in der Handlungspraxis aber auch nicht bis zur Unkenntlichkeit verwässert werden. Der richtige Weg zwischen diesen beiden Extremen kommt zugegebenermaßen einer Gratwanderung gleich,  zumal die Handlungsprinzipien bei genauem Hinsehen nicht völlig frei von Widersprüchen sind.



Zentrales Moment bei der Hilfe für mißhandelte Kinder und deren Familien ist der Schutz der Kinder vor weiteren Übergriffen. An dieser Prämisse müssen sich alle nachfolgenden Prinzipien orientieren und haben ihre Grenze dort, wo sie diesen Schutz nicht mehr gewährleisten können.



Diese Prinzipien finden insbesondere bei körperlicher/seelischer Mißhandlung und Vernachlässigung ihre Anwendung. Sexuelle Mißhandlung bedarf eines spezifischen Vorgehens, das u.a deutlicher die Verantwortlichkeit des Mißhandlers, die Geheimhaltungsaspekte, den Aspekt der Sexualisierung von Gewalt und Beziehung, sowie die Rollenkonfusion innerhalb der Familie einbezieht. 



Hilfe statt Strafe

Die Arbeit des Familienhilfezentrums ist primär hilfeorientiert. Es geht weder darum, das Mißhandlungsverhalten moralisch zu werten und Eltern damit unter sozialen Druck zu setzen. Schon gar nicht kann es Absicht sein, den/die (Täter( seiner/ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Denn sozialer Druck und Strafe erzeugen Angst, wodurch die Chance möglichst viele Betroffene anzusprechen drastisch reduziert wird.



Mißhandelte Kinder und ihre Eltern brauchen in erster Linie:

eine möglichst umfassende Unterstützung für die ganze Familie (Einbezug von (Opfer( und  

(Täter( bei körperl./seelischer Mißhandlung /Vernachlässigung)

eine Entlastung der Eltern hinsichtlich ihrer psychischen Überforderung

Hilfen zur Bewältigung sozialer und ökonomischer Krisensituationen 

psychologische Beratung im Zusammenhang mit der Verarbeitung familien- und psychodynamischer Prozesse, die sich in Gewaltanwendung gegenüber Kindern manifestieren.



Der Schutz des Kindes soll durch den Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Eltern bzw. der ganzen Familie gesichert werden. Die Trennung von Kind und Eltern soll auf unabdingbare Fälle beschränkt werden, da alleine mit einer Herausnahme des Kindes auf Dauer keine nachhaltige Besserung der Situation eintritt. Ein derartiger Eingriff wird häufig - sowohl von seiten der Eltern wie auch des Kindes - als Bestrafung empfunden. Gleichzeitig bleibt die mißhandlungsauslösende Familienproblematik unverändert. Das kann dazu führen, daß sich die Mißhandlung auf ein anderes Kind verschiebt. Favorisiert wird dagegen eine Strategie, die über das Verständlichmachen von Familienproblemen und das Hinführen zu Bewältigungsmöglichkeiten gewissermaßen verschüttete Handlungspotentiale - insbesondere auf seiten der Eltern wieder freisetzt.



Nicht in allen Fällen kann der Schutz des Kindes hierdurch erreicht werden. Wo eine Strafverfolgung eingeleitet worden ist, oder nur durch sie ein Hilfsprozeß in Gang  kommt, muß auch dies Berücksichtigung finden. 





Freiwilligkeit statt Kontrolle 

Die eigene Entscheidung, Hilfe anzunehmen oder sich zu suchen, ist ein erster Schritt im Prozeß einer möglichen Veränderung. Aufgezwungene Hilfe wird von mißtrauischen Eltern als Eindringen in ihre Privatsphäre und damit nicht als Hilfe, sondern als Kontrolle empfunden. Ihr Mißtrauen und die Abwehr einer als ungerechtfertigt erlebten Einmischung verstärken die Abschottungs- und Isolationstendenzen. Daraus folgt die Unterstützung so zu konzipieren, daß ihr Interventionscharakter möglichst gering ist. Das schließt nicht aus, aktiv auf die Familien zuzugehen. Dabei wird es ggf. auch erforderlich sein, die Folgen einer Ablehnung der Zusammenarbeit von seiten der Eltern gegenüber diesen offen aufzuzeigen. Ein erster wichtiger Schritt bei der Hilfe für Mißhandlungsfamilien besteht demnach ggf. darin, eine Motivation für Veränderungen aufzubauen. Dies kann auch bedeuten, externale Faktoren als Motivationsgrundlage mit einzubeziehen. So kann z.B. das Herbeiführen einer vormundschaftsrichterlichen Entscheidung als Ausgangspunkt des beraterisch-therapeutischen Handelns dienen. Hierbei gehen wir von der Prämisse aus, daß fehlende Freiwilligkeit nicht gleichzusetzen ist mit fehlender Veränderungsbereitschaft der Familie (vgl. hierzu u.a.: Cirillo u.a. 1992). 

Vertraulichkeit, Anonymität und Offenheit

Um mißhandelnden Eltern den Schritt zu erleichtern, sich selbst an das Familienhilfezentrum zu wenden und offen sprechen zu können, wird Vertraulichkeit zugesichert. Eltern können sich auch anonym beraten lassen. Kontakt zu Dritten (Institutionen, Personen) findet nur mit dem Einverständnis der Betroffenen statt.

Isolierte und mißtrauische Eltern können sich nach außen nur öffnen und Vertrauen in ein Hilfsangebot entwickeln, wenn sie die Erfahrung machen, daß die HelferInnen ehrlich sind, nichts hinter ihrem Rücken tun und sie damit ernst nehmen. Die Familie soll direkt auf ihre Problemsituation hin angesprochen werden; es soll nicht um sie herum (recherchiert( werden. 

Grenzen haben die Prinzipien der Freiwilligkeit und Vertraulichkeit, wo akute Gefahr für das Leben des Kindes, besteht oder wo Kinder auf lange Sicht in wesentlichen Bereichen ihrer Entwicklung gefährdet sind und die Eltern trotz entsprechender Unterstützungsangebote nicht in der Lage sind, ein Erziehungsklima zu schaffen, in dem das Recht des Kindes auf (Förderung seiner Entwicklung( (§ 1 KJHG) eingelöst werden kann.





Hilfe zur Selbsthilfe

Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet, die in jeder Familie vorhandenen positiven Fähigkeiten - und scheinen sie auch noch so gering - wahrzunehmen und zu fördern, statt primär die Schwächen der Eltern zu sehen und zu kritisieren. Der Berater orientiert sich zunächst an der Problemsicht der Familie und hilft ihr herauszufinden, was sie braucht, in welche Richtung sie etwas ändern will und leitet sie zu entsprechendem Handeln an.

Wichtig ist, daß Familien nicht zu passiven Objekten von Hilfsangeboten werden oder gar in Abhängigkeit von ihnen geraten, sondern daß sie über die Entwicklung von Selbstvertrauen lernen, das eigene Handlungspotential und die Unterstützungsmöglichkeiten ihrer sozialen Umgebung zu aktivieren und auszuschöpfen.





Hilfen im Verbund 

Das Hilfsangebot des Familienhilfezentrums muß all diejenigen problematischen Lebensumstände der Familie berücksichtigen, die in einem ursächlichen Zusammenhang zur Kindesmißhandlung stehen. Dies bedeutet einerseits, daß die Angebote des Familienhilfezentrums auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sein müssen (zu einer qualifizierten Fallarbeit müssen auch Prävention und Öffentlichkeitsarbeit kommen) und andererseits, daß das vielfältige Hilfespektrum nur im Rahmen eines überinstitutionellen Verbundsystems bereitgestellt werden kann. Der Kooperation mit anderen Beratungsstellen, sozialen Diensten oder Kindertageseinrichtungen ist deshalb ein besonderer Stellenwert beizumessen.







5. Angebote und Arbeitsweisen







5.1  Diagnostik und Beratung



Diagnostik im Kontext aller Formen von Mißhandlung und Vernachlässigung bedeutet, mit Hilfe einer umfassenden und vielschichtigen Erhebung von anamnestischen Daten zu einem Verständnis der Mißhandlung / Vernachlässsigung und des Mißhandlungskontextes zu gelangen. Sie ist somit die systematische Ordnung der durch die Anamnese gewonnenen Daten und Informationen über das Kind / die Familie und dient im weiteren in Verbindung mit einer prognostischen Einschätzung der Planung des Hilfsangebotes im beraterisch-therapeutischen Bereich.



Abgrenzend hierzu wird Diagnostik beim Verdacht auf sexuellen Mißbrauch verstanden als direkte und systematische Kontaktaufnahme mit dem Kind/der Jugendlichen mit dem Ziel, entsprechend unseres Verständnisses  von sexuellem Mißbrauch, es dem/der Betroffenen zu ermöglichen, über den Geheimhaltungsdruck hinaus von den traumatisierenden Übergriffen zu berichten. Diagnostik in diesem Zusammenhang bedeutet somit, die Erfassung und Analyse der anamnestischen Daten zum Zwecke der Ursachenklärung der Symptome des Kindes/der Jugendlichen.

Methodisch richtet sich die Diagnostik nach den jeweiligen fallspezifischen Notwendigkeiten und kann, neben der o.a. spezifischen anamnestischen Datenerhebung, sowohl Test- und Entwicklungsdiagnostik bis hin zu projektiven Verfahren beinhalten.



Das aus der Diagnostikphase abzuleitende Beratungsangebot des Familienhilfezentrums orientiert sich an einem integrativen Modell der Hilfe, bei dem Beratung und konkrete Alltagshilfen in wechselseitiger Verbindung stehen. Dadurch wird einer multifaktoriellen Problemsicht Rechnung getragen. Durch den beraterischen Prozeß sollen u.a. Mißhandlungswiederholungen verhindert bzw. die zu Gewalt führenden Bedingungen und Prozesse geklärt, die Familienbeziehungen erhellt und gemeinsam mit der Familie eine für alle annehmbare Perspektive entwickelt werden. Hierbei ist es wichtig, die Selbsthilfekräfte der Familie zu erkennen und zu aktivieren, wobei der Schutz des Kindes für alle Interventionen maßgeblich ist.



Das Beratungsangebot kann sich sowohl an die gesamte Familie als auch an Teilsysteme der Familie sowie an einzelne Familienmitglieder richten. Bei innerfamiliärem sexuellem Mißbrauch ist in der Regel eine Trennung der Beratung von Kind und nicht-mißhandelndem Elternteil angezeigt, um der speziellen Mißhandlungsdynamik Rechnung zu tragen. Hierbei sind auch unterschiedliche BeraterInnen tätig. Dies soll zum einen der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung erleichtern und zum andern mögliche Loyalitätskonflikte vermeiden. Um jedoch möglichen Geheimhaltungsverwicklungen vorzubeugen, ist eine kooperative Zusammenarbeit der BeraterInnen notwendig (siehe Punkt 5.4).



Eine Beratung für erwachsene  sexuelle Mißhandler führt das Familienhilfezentrum nicht durch, was an anderer Stelle näher erläutert wird (Punkt 6.4). Allerdings ist es je nach Fallkonstellation möglich, daß gemeinsame "realitätsschaffende Familiengespräche" (Fürniss, 1986), in denen die sexuelle Mißhandlung für alle Familienmitglieder benannt wird, mit dem nicht-verleugnenden sexuellen Mißhandler durchgeführt werden können. Da es auch bei eindeutigen Befunden und klaren Diagnosen eher die Ausnahme darstellt, daß ein Mißhandler in der Anfangsphase der Beratung die sexuelle Mißhandlung zugesteht, finden diese Famileingespräche in der Regel ohne den Mißhandler statt.



Kinder und Jugendliche, die sich direkt an das Familienhilfezentrum wenden, können in Anlehnung an den § 8 SGB VIII auch ohne Einbeziehung der Sorgeberechtigten beraterische Hilfen erhalten.



Neben den Beratungsgesprächen, die im Familienhilfezentrum stattfinden, ist auch die Möglichkeit einer telefonischen Beratung gegeben. Dies ist insbesondere bei Familien oder Einzelpersonen, die sich bereits in Kontakt mit dem Familienhilfezentrum befinden, als wichtige Ergänzung des Beratungsprozesses angezeigt.

Moderne Kinderschutzarbeit bedarf auch eines zugehenden Ansatzes. In diesem Sinne beinhaltet das beraterische Angebot des Familienhilfezentrums auch Hausbesuche und Beratungen in anderen Einrichtungen.







5.2 Traumaarbeit und Therapie



In der Arbeit mit den unterschiedlichen Formen von Mißhandlung ist es notwendig, zwischen Therapie und Traumaarbeit zu differenzieren und die zugrundeliegenden Handlungskonzepte zu berücksichtigen.



Insbesondere bei sexueller Mißhandlung ist eine aktive, Inhalte vorgebende Traumaarbeit die Grundlage des psychischen Heilungsprozesses von Betroffenen. Hierbei erachten wir es  als unerläßlich, daß die Ursachen des Traumas bekannt sind und benannt werden. Denn die Fakten der Mißhandlung geben über die Bedeutung der Symptome Auskunft. Neben einem aktiven und mißhandlungsspezifischen Vorgehen ist als weitere Leitlinie eine unmittelbare Traumaarbeit angestrebt. Dies bedeutet u.a. die Rahmenbedingungen für eine multiprofessionelle Intervention zu schaffen und zu berücksichtigen. Eine frühzeitige Einbeziehung der zur Hilfe für die Familie notwendigen Institutionen trägt in nicht unerheblichem Maße zum positiven Verlauf der Intervention bei.



Traumaarbeit hat für uns somit zum Ziel, eine stattgefundene Mißhandlung für das Kind/den/die Jugendliche/n durch das konkrete Benennen zu rekonstruieren und in weiteren therapeutischen Schritten zu integrieren. 



Um Gewalterfahrungen und die damit verknüpften innerfamiliären Beziehungskonstellationen individuell aufarbeiten zu können, kann, je nach Notwendigkeit und Kapazität, auch eine therapeutische Intervention durchgeführt werden. Die therapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Familien hat dabei unterschiedliche Zielebenen und dementsprechend unterschiedliche therapeutische Handlungskonzepte. Allen gemeinsam sind die Ziele, die zur Mißhandlung führenden Beziehungskonstellationen zu erkennen und zu verändern und dem Einzelnen zu helfen, entsprechend dem jeweiligen Lebenskontext zu einer weiteren positiven Entwicklung zu finden.



Die therapeutische Arbeit des Familienhilfezentrums ist eingebettet in ein dem Einzelfall entsprechendes Helfersystem, in dem berücksichtigt wird, daß jedes Handeln, sozialarbeiterischer, therapeutischer oder juristischer Art, Einfluß auf den jeweiligen anderen Bereich hat und somit einer konkreten gemeinsamen Planung bedarf.







5.3. Gruppenangebote



Die soziale Situation gewaltbelasteter Familien ist oft durch ein hohes Maß an Isolation gekennzeichnet. Kinder und Jugendliche stehen insbesondere bei sexueller Mißhandlung unter einem starken Druck zur Geheimhaltung. Hinzu kommen Schamgefühle, Angst und das Erleben als einzige/r betroffen zu sein.

Das Familienhilfezentrum bietet daher neben Einzelbetreuung und Arbeit mit Familien auch Gruppen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern als einen weiteren Bestandteil des Angebotsspektrums an.

Ziel der  Gruppenarbeit ganz allgemein ist die Isolation des/der Einzelnen durch die Erfahrung, daß auch andere betroffen sind, aufzuheben. 





Gruppen für Kinder und Jugendliche

In der Gruppe soll es den Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, ein positives Selbstbild aufzubauen, an Selbstachtung zu gewinnen und aus der Verwirrung in bezug auf ihr Alter und ihre Rollen herauszukommen.

Gerade in der Adoleszenz erscheinen Gruppen sehr erfolgversprechend, da Gleichaltrige hier sehr bedeutsam sind und über die Gruppe die eigene Identität entwickelt werden kann (vgl. Tschuschke, 1996). Insofern läßt sich über die Gruppe auch ein Selbsthilfepotential aktualisieren.



Der Teilnahme an einer Gruppe gehen die Klärung der Mißhandlungssituation und Maßnahmen zum Schutze des Kindes/Jugendlichen voraus. Auch wird die Gruppenfähigkeit in einigen Einzelterminen vorab eingeschätzt.





Rahmenbedingungen für die Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen:

getrennte Angebote für Kinder/Jugendliche mit körperlich/seelischen oder sexuellen Mißhandlungserfahrungen

Orientierung der inhaltlichen und methodischen Gestaltung an den Alters- und Entwicklungsstufen der Kinder und Jugendlichen (z.B. geschlechtsspezifische Angebote)

keine defizitorientierte, sondern ganzheitliche Sichtweise der Person des Kindes als Grundlage für die thematische Ausgestaltung

Klarheit und Stabilität hinsichtlich struktureller Bedingungen

  



Gruppen für Eltern

Hier handelt es sich in der Regel um begleitende Arbeit zur Gruppe für mißbrauchte Kinder, in der die nicht mißbrauchenden Elternteile zusammenkommen. Auch sie erleben häufig Isolation und Scham sowie Schuldvorwürfe einen Mißbrauch nicht bemerkt zu haben.

In der Gruppe besteht die Möglichkeit zum Austausch, da alle gleichermaßen betroffen sind. Gefühle der Wut, der Angst und des Versagens können in diesem Rahmen geäußert und bearbeitet werden und darüber ein künftiger Schutz der  Kinder vor weiteren Übergriffen hergestellt werden.







5.4 Multiprofessionelle Kooperation



Wie schon mehrfach angedeutet, stellt eine enge Kooperation mit anderen professionellen Institutionen ein zentrales Element der Arbeit des Familienhilfezentrums dar. Dies findet im fallspezifischen Instrument der HelferInnenkonferenz seinen Ausdruck.



Grundlegendes Ziel hierbei ist, die notwendige Koordinierung der unterschiedlichen Hilfsangebote für die Familie zu jedem Zeitpunkt der Intervention durchzuführen und zu gewährleisten. Durch die HelferInnenkonferenz wird auch den unterschiedlichen Ebenen der Intervention Rechnung getragen. Aufgrund der Komplexität der Fälle können bei Mißhandlung/Mißbrauch sowohl kinderschutzrechtliche, therapeutische und juristische Interventionen parallel laufen. Mit der Durchführung von HelferInnenkonferenzen können gegenseitige Kollisionen und Stellvertreterkonflikte verhindert oder gelöst werden.



Die HelferInnenkonferenz dient im weiteren auch dazu, mit den beteiligten Institutionen eine Klärung der Verantwortlichkeit für den Fall herbeizuführen. Wenn mehrere Institutionen beteiligt sind, ist es unerläßlich, eine Person zu benennen, die auf den strukturellen Ablauf (sowohl der HK als auch der Interventionen) achtet, die die gemeinsam festgelegten Zielabsprachen protokolliert und die als gemeinsamer Ansprechpartner für alle Beteiligten fungiert, somit Informationen bündeln kann.



Die HelferInnenkonferenz soll frühzeitig möglichst alle schon tätigen oder noch zu benötigenden Institutionen einbeziehen und in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt werden.







5.5. Regionale Vernetzung



Wie schon weiter vorne unter den Prinzipien der Hilfe (Punkt 3.3.) erwähnt, ist es für einen effizienten Kinderschutz unabdingbar, daß die Institutionen vor Ort zusammenarbeiten. D.h. sämtliche Einrichtungen, die mit dem Thema Kindesmißhandlung professionell befaßt sind, wie z.B. die Jugendämter, Beratungsstellen, die Kinderklinik, stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen und auch Polizei und Staatsanwaltschaft sollten sich untereinander kennen und über die jeweiligen Angebote informiert sein, um im spezifischen Fall Wege möglichst kurz zu halten und weitere ergänzende Hilfeformen abzurufen.



Die Teilnahme an den verschiedenen regionalen Arbeitskreisen zum Thema Kindesmißhandlung ist daher eine weitere Aufgabe für die MitarbeiterInnen des FHZ.  









6. Spezielle zusätzliche Angebote







6.1 Krisentelefon



Im Rahmen seines Kriseninterventionansatzes ist das FHZ telefonisch rund um die Uhr zu erreichen. AnruferInnen, die sich in einer akuten Konflikt- oder Notsituation befinden, können so telefonisch eine erste Hilfe erfahren. Reicht das nicht aus, können auch ad hoc weitere Maßnahmen zur Entschärfung der Krisensituation eingeleitet werden. Kinder und Jugendliche werden so auch nachts oder an Wochenenden in Obhut genommen (siehe Punkt 5.2).



6.2 Inobhutnahme/Bereitschaftsfamilien



Für die oben erwähnte Inobhutnahme sind dem Familienhilfezentrum sogenannte Bereitschaftsfamilien angegliedert, die in der Lage sind kurzfristig und bei Bedarf Kinder bei sich aufzunehmen.

In besonders massiven Familienkrisen kann möglicherweise die Sicherheit eines Kindes in der bzw. durch die Familie selbst nicht mehr gewährleistet werden. Ebenso halten wir es für unabdingbar, ein Kind nach der Offenbarung einer sexuellen Mißhandlung vor Gewaltanwendung, Drohung bzw. Strafe durch den Mißhandler zu schützen. Es kann des weiteren vorkommen, daß ein Kind oder eine/r Jugendliche selbst aufgrund einer Mißhandlung um Inobhutnahme bittet.  

Die Aufnahme ist als Übergangsphase zu sehen, in der das Kind außerhalb seiner Herkunftsfamilie bis zu maximal 12 Wochen einen geschützten Lebensraum findet, so daß im Rahmen der o.g. psychosozialen Hilfen die weitere Perspektive für das Kind geklärt und geplant werden kann. Die Klärung erfolgt hier in der Regel mit allen Beteiligten, d.h. sowohl mit dem betroffenen Kind als auch mit seiner Herkunftsfamilie, um möglichst einvernehmlich praktikable Lösungen zu erarbeiten.

Die Belegung dieser Bereitschaftsfamilien erfolgt in der Regel im Einvernehmen mit den Eltern durch das Familienhilfezentrum. Sollten diese ihr Einverständnis nicht geben und sind die kindlichen Angaben über die elterliche Mißhandlung glaubhaft, so werden dann in enger Kooperation zwischen Jugendamt und Familienhilfezentrum vormundschaftsgerichtliche Schritte eingeleitet.



Die Bereitschaftsfamilien sind von den MitarbeiterInnen des Familienhilfezentrum sorgfältig ausgewählte und vor Beginn der Tätigkeit geschulte Laien, die als Honorarkräfte für das Familienhilfezentrum tätig sind.

Den Schwierigkeiten, die sich aufgrund der besonderen psychischen Problematik von Kindern mit Mißhandlungserfahrungen und des Übergangscharakters ihres Aufenthaltes in der Bereitschaftsfamilie ergeben können, wird durch eine kontinuierliche beratende Begleitung und eine enge Zusammenarbeit zwischen der Familie und dem Familienhilfezentrum Rechnung getragen. Jede Bereitschaftsfamilie besitzt eine/n eigene/n AnsprechpartnerIn, so daß mit den verschiedenen Unterbringungen möglicherweise wiederholt verbundene Schwierigkeiten in vertrauensvoller Atmosphäre, sowohl von Seiten der Bereitschaftsfamilien als auch von Seiten des/der MitarbeiterIn angesprochen und bearbeitet werden können. Um den Kindern einen optimalen Schutzraum zu gewähren, aber auch die Bereitschaftsfamilien während der Unterbringung vor möglichen Nachstellungen durch Dritte zu schützen, bleibt die aufnehmende Familie auch den  Eltern u.a. gegenüber anonym.







 6.3 Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei Gerichtsverfahren



In vielen Fällen ist ein effektiver Kinderschutz nur mit Einleitung zivilrechtlicher Schritte möglich. Dies gilt insbesondere bei der Problematik der sexuellen Mißhandlung. Auch ein strafrechtlicher Prozeß wird in einigen Fällen von den Betroffenen angestrebt. Diese sind häufig nicht in der Lage, die komplexen Zusammenhänge der einzelnen gerichtlichen Verfahrensphasen und Vorgehensweisen zu durchschauen.

Insbesondere die Unabdingbarkeit einzelner Schritte im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist für die meisten Kinder und Jugendlichen schwer nachvollziehbar.

Das FHZ sieht daher die psychosoziale Begleitung sowohl bei den Anhörungen im Zivilverfahren, als auch bei den Vernehmungen im strafrechtlichen Ermittlungs- und Hauptverfahren für sinnvoll und erforderlich an.

Den seelischen Belastungen der Betroffenen im Rahmen der Gerichtsverfahren kann dadurch entgegengewirkt werden. 







6.4 Arbeit mit jugendlichen sexuellen Mißhandlern



Ein besonderer Aspekt in der präventiven Arbeit bei sexueller Mißhandlung stellt die Arbeit mit Mißhandlern dar, wobei zu differenzieren ist zwischen erwachsenen und jugendlichen sexuellen Mißhandlern. Die Arbeit mit erw. Mißhandlern bedarf besonderer Rahmenbedingungen, die sich in einer Kinderschutzeinrichtung nicht ohne weiteres umsetzen lassen. So wurde in der Arbeit mit erwachsenen sexuellen Mißhandlern beispielsweise deutlich, daß diese oftmals ein instinktives Gespür für potentielle Opfer haben (Deegener 1995), was insbesondere breits durch Mißhandlung geschädigte Kinder betrifft. Darüber hinaus erfodert die Arbeit mit erwachsenen sexuellen Mißhandlern ein hohes Maß an therapeutischer Kapazität, da sich die Mißhandlungsstrukturen und Werteüberzeugungen über Jahre hin verfestigt haben.



Inzwischen ist bekannt, daß sexuelle Mißhandlung jedoch nicht erst im Erwachsenenalter beginnt, sondern daß sexuelle Mißhandler oftmals bereits als Jugendliche sexuelle Auffälligkeiten zeigen. Ferner wurde deutlich, daß sich Strukturen und Zyklen von sexueller Mißhandlung im Jugendalter ausbilden und mit zunehmender Dauer verfestigen. Ausgehend von dieser Auffassung sieht das Familienhilfezentrum die Arbeit mit jugendlichen sexuellen Mißhandlern als wichtigen Teil einer langfristigen Präventionsarbeit an. Dies wird in der konkreten Arbeit dadurch unterstützt,  daß im jugendlichen Alter die Möglichkeiten der Verhaltensmodifikation größer und die Veränderungen des Umgangs mit Sexualität wirksamer sind als bei Erwachsenen. Auch der Zugang zum Gefühlserleben gestaltet sich bei Jugendlichen oftmals direkter.



Gleichwohl gilt es, auch bei der Arbeit mit jugendlichen sexuellen Mißhandlern einen Kontext zu schaffen, innerhalb dessen weitere Mißhandlungen weitestgehend ausgeschlossen werden. Hierzu zählt insbesondere, daß zu Beginn der Behandlung eine externe Kontrolle durch eine Person aus dem nahen Umfeld des Jugendlichen installiert wird. Diese Person übernimmt auch die Aufgabe,  die Einhaltung der Termine und  der "Hausaufgaben" zu kontrollieren, da, im Gegensatz zu anderen Beratungen und Therapie, die Freiwilligkeit bei der Arbeit mit (jugendlichen) sex. Mißhandlern nicht gegeben ist. Die fehlende Freiwilligkeit, die vielschichtige Ursachen hat und nicht zuletzt auf einer fehlenden Verantwortungseinsicht beruht, beinflußt auch die Zugangsweise zum Familienhilfezentrum. Jugendliche sexuelle Mißhandler werden überwiegend durch Institutionen an des Familienhilfezentrum überwiesen, was im wesentlichen den Kontext der Beratung bestimmt. Eine enge Zusammenarbeit mit Professionellen aus Kinderschutz und ggf. Justiz ist demzufolge unumgänglich. Dies bedeutet, daß die im Rahmen der Behandlung festgestellten Fakten der Mißhandlungen nicht uneingeschränkt der Schweigepflicht unterliegen. Dies muß von Anfang der Behandlung an auch dem Jugendlichen deutlich gemacht werden.

Damit die Ziele Verantwortungsübernahme und Risikoeinschätzung erreicht werden können, bedarf es weiterhin eines Arbeitsansatzes, der die Familie des Jugendlichen miteinbezieht und die sexuelle Mißhandlung im Zusammenhang mit dem familiären Kontext begreift.



Das inhaltliche Vorgehen entspricht in weiten Teilen der Arbeit mit erwachsenen sexuellen Mißhandlern�. Als Grundlage dient das Modell von FINKELHOR (1984), mit dem versucht wird, anhand von vier Faktoren die Ursachen sexueller Mißhandlung zu erklären und entsprechende therapeutische Schritte vorzugeben. 







7. Prävention



Neben den konkreten Hilfen für Betroffene, sowie den weitergehenden Angeboten für mit Kindesmißhandlung befaßte Institutionen soll das FHZ auch präventiv tätig sein.







7.1 Zur Unterscheidung primärer und sekundärer Prävention



Allgemein unterscheidet man im Feld der Prävention zwischen primärer und sekundärer Prävention, seltener auch noch die tertiäre Prävention. Spricht man von primärer Prävention, so sind hier alle Maßnahmen gemeint, die geeignet sind ein erstmaliges Auftreten einer Kindesmißhandlung zu verhindern. Mit sekundärer Prävention hingegen sind alle Interventionen gemeint, die nach dem Auftreten einer Kindesmißhandlung erfolgen und ein erneutes Auftreten verhindern sollen. Eine tertiäre Prävention hat dann eher rehabilitativen Charakter.



In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe Literatur über präventive Maßnahmen im Falle von sexuellem Mißbrauch erschienen. Insbesondere aus den USA kamen Programme wie z.B. das CAPP (Child Assault Prevention Project), die sich speziell der Stärkung der Kinder widmeten. Zu kritisieren ist hier allerdings, daß den Kindern quasi die Alleinverantwortung für die gelungene Zurückweisung eines potentiellen Mißbrauchers in die Hände gelegt und gleichzeitig vergessen wird, daß ein Kind recht wenig Chancen hat, sich gegen einen Mißbraucher aus dem nahen Umfeld, ausgestattet mit all seiner Erwachsenenautorität, zur Wehr zu setzen. 

Bemängelt wird von verschiedenen AutorInnen auch (z.B. Kavemann, 1996) die Individuenzentriertheit der meisten Präventionsansätze, die die gesellschaftlichen Bedingungen zur Entstehung und Aufrechterhaltung sexualisierter Gewalt meist außer Acht ließen.

So sieht Kavemann z.B. die Verbesserung der Handlungsalternativen und Lebensmöglichkeiten von Mädchen und Jungen nur als einen Baustein einer gelungenen Prävention, zentral ist für sie u.a. die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen, die sexuelle Gewalt ermöglichen und aufrechterhalten, wozu auch die Veränderung der Stereotypen von Geschlecht und Sexualität gehört.



Godenzi (1993) nennt ebenfalls mehrere Strategien zur Prävention sexualisierter Gewalt. Neben der "Aufhebung der geschlechtlichen Diskriminierung" (S. 328ff), indiziert er Werte und Normen, die Gewalt als Konfliktlösungsmittel akzeptieren und körperliche Gewalt gegen Kinder und Frauen im familiären Rahmen nicht sanktionieren. An dieser Stelle paßt ein Querverweis auf die Vorbemerkung dieser Konzeption, denn auch körperliche Mißhandlung von Kindern gedeiht auf dem Boden eines elterlichen Züchtigungsrechtes und so lange Gewalt als Machtmittel instrumentalisiert wird, so lange können Präventionsprogramme für Kinder nur an der Oberfläche kratzen.







7.2 Angebote



Die Veränderung bestehender gesellschaftlicher Strukturen ist Aufgabe der verschiedensten Gremien, so versteht sich die Arbeit des Familienhilfezentrums als ein Baustein. So setzen auch unsere Präventionsprogramme am Individuum an, finden aber in der  unter Punkt 7 besprochenen Multiplikatorenarbeit ihre organische Fortsetzung und tragen somit sicher zu einer größeren Bewußtmachung der Zusammenhänge bei. 

Auch unser Ansatz mit jugendlichen Mißhandlern zu arbeiten, ist zwar individuenzentriert, doch erhält der jugendliche Mißhandler hier die Gelegenheit sich mit seiner Auffassung von Männlichkeit und Sexualität auseinanderzusetzen und Alternativen zu einer Sexualisierung von Gewalt zu erwerben.

Im Angebot für Kinder und Jugendliche hat das Familienhilfezentrum sogenannte Präventionspakete zum Thema "sexueller Mißbrauch". Um "Pakete" handelt es sich deshalb, weil sie sich erst im dritten Schritt an die Kinder direkt wenden. Im Vorfeld steht erst einmal die Zusammenarbeit mit LehrerInnen oder ErzieherInnen. Sie werden auf die vorgesehenen Inhalte vorbereitet, das jeweilige Interesse an der Thematik und auch die Angst vor einer Auseinandersetzung damit sind zentrale Bausteine der Vorbereitung. Wesentlich ist auch, sich mit der häufig anzutreffenden Sprachlosigkeit in Bezug auf sexuelle Inhalte, insbesondere dann, wenn sie gewaltgeprägt sind, auseinanderzusetzen.

In einem zweiten Schritt werden die Eltern in Form eines Elternabends miteinbezogen. Wichtig ist hier, welchen Kenntnisstand Eltern im Hinblick auf sexuellen Mißbrauch haben, sie mit adäquaten Informationen zu versorgen und sie auf mögliche Fragen und Reaktionen ihrer Kinder vorzubereiten.

Die Ziele in der Arbeit mit den Kindern sind sehr viel konkreter: Hier geht es hauptsächlich um die Wahrnehmung von Gefühlen, seien sie angenehm oder unangenehm. Angst und Angstbewältigung sind ebenso zentrale Themen. Auch geht es um die Möglichkeit des Nein-Sagens - und die Unmöglichkeit sich manchmal allein gegen einen stärkeren Erwachsenen oder Älteren durchzusetzen. Spielerisch werden Möglichkeiten des Hilfeholens erprobt. 

Klar ist, daß ein solches Paket nur einen Ausgangspunkt darstellen kann, wichtig bleibt die weitere Auseinandersetzung der ErzieherInnen oder LehrerInnen mit der Thematik sexuelle Gewalt, so daß sie auch zu AnsprechpartnerInnen für möglicherweise betroffene Kinder werden bzw. im Sinne allgemeiner Prävention auch z.B. stereotypes Rollenverhalten der Kinder und deren gewalttätige Übergriffe untereinander im Unterricht oder der Gruppenstunde aufgreifen können. 

Präventiv zugehend ist unsere Arbeit in den verschiedenen sozialen Brennpunkten. Hier nehmen MitarbeiterInnen regelmäßig an fest institutionalisierten Eltern- respektive Müttertreffs teil. Dadurch erhöht sich die Akzeptanz fremder Hilfe und in sogenannten Mißhandlungsrisikofamilien kann frühzeitig und gezielt interveniert werden.











8. Multiplikatorenarbeit



Um der unter 2.3 festgestellten Prämisse einer umfassenden Prävention Rechnung zu tragen, hält das Familienhilfezentrum nicht nur Angebote für potentielle Opfer bereit, sondern auch für im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätige Professionelle. 

Die Multiplikatorenarbeit des Familienhilfezentrums ist ein zentrales Bindeglied zwischen der beraterisch-therapeutischen Arbeit und den präventiven Angeboten des FHZ, da hier sowohl Grundlagen der multiprofessionellen Kooperation als auch umfassendes Wissen über Ursachen, Formen und Folgen von Mißhandlung und Vernachlässigung vermittelt werden.







8.1 Fachberatung von Institutionen



Über die fallspezifische Zusammenarbeit hinaus können sowohl Institutionen als auch einzelne Teams aus Kindergarten, -hort, Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendamt, der Jugendverbandsarbeit Fachberatung zum Thema Mißhandlung / Vernachlässigung in Anspruch nehmen.

Im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Vorträgen oder Teamberatungen wird ihnen die Möglichkeit gegeben, einrichtungs- bzw. teamspezifische Interventionsstrukturen zu reflektieren und neue Handlungskonzepte zu erproben und umzusetzen.







8.2 Themenbezogene Informations- und Fortbildungsveranstaltungen



Einen weiteren Auftrag sieht das Familienhilfezentrum darin, durch spezielle Angebote Wissens- und Handlungskonzepte für alle Formen der Mißhandlung und Vernachlässigung zu vermitteln.

Die Angebote sind einrichtungsübergreifend und weitestgehend berufsgruppenspezifisch ausgerichtet.

Ziel ist es, HelferInnen durch Wissensvermittlung und Selbsterfahrung weiter im Umgang mit seelischer, körperlicher und sexueller Mißhandlung zu qualifizieren und sensibilisieren.

Neben feststehenden umfassenden Fortbildungskonzepten werden bei entsprechender Anfrage auch Fortbildungen zu bestimmten Fragestellungen durchgeführt.





In der täglichen Arbeit machen wir immer wieder neue Erfahrungen und kommen zu weiterführenden Erkenntnissen. D.h. die vorliegende Konzeption ist keinesfalls als statisches Machwerk zu verstehen, sondern sie erfährt im Alltag ihre kontinuierliche Fortschreibung. 

�Es kann an dieser Stelle nicht ausführlich auf die einzelnen Aspekte der Arbeit mit sexuellen Mißhandlern eingegangen werden. Einen Überblick gibt DEEGENER (1995) .
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